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 SEQ CHAPTER \h \r 1N i e d e r s c h r i f t

über die (4.) Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Langerwehe
am Donnerstag, 09. Dezember 2010, im Rathaus Langerwehe, Sitzungszimmer

A)
Öffentliche Sitzung

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Göbbels alle Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen worden und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Einwohnerfragestunde
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse wird zur Kenntnis genommen.

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 2011






hier: Gebührenbedarfsberechnung

Einstimmig empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat der Gemeinde Langerwehe, der Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) für das Haushaltsjahr 2011 zuzustimmen und die Gebühren für 2011 (Sammelabfuhr 36,43 €; Einzelabfuhr 44,00 €) nicht zu ändern. 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Erlass einer VII. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom 12. Dezember 2002 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Langerwehe vom 15. Dezember 2000
Herr Reinartz gibt eine kurze Erläuterung zu den Ergebnissen des Arbeitskreises Friedhof. 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig die Empfehlung an den Rat der Gemeinde Langerwehe zum Erlass der VII. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom 12. Dezember 2002 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Langerwehe vom 15. Dezember 2000 mit folgender Festsetzung der Gebührensätze mit Wirkung ab 01. Januar 2011 in § 6 der Satzung:

a) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Frischwasserbezug

2,79 €

b) Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² angeschlossener 

bebauter und befestigter Grundstücksfläche




0,58 €.
Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2011;

1.) 
Erlass einer 4. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung vom 04.06.2004

2. )
Ermittlung der Friedhofsgebühren und Erlass einer 7. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Langerwehe vom 06.09.1996

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig,

a) den Erlass der 4. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung vom 04.06.2004 in der beratenen Entwurfsfassung,
b) der Gebührenkalkulation 2011 zuzustimmen und den Erlass der 7. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Langerwehe vom 06.09.1996 in der beratenen Entwurfsfassung.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Erlass einer 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) der Gemeinde Langerwehe vom 01.12.2006
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig den Erlass der genannten Satzung in der beratenen

Entwurfsfassung.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:
Erlass einer 4. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 14.12.2006 zur Satzung über die Abfallentsorgung der Gemeinde Langerwehe vom 14.12.2005 sowie zur Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen (Abfallsatzung) im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29.11.2010 in den jeweils gültigen Fassungen
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig den Erlass der genannten Satzung in der beratenen

Entwurfsfassung.
Zu Punkt 8 der Tagesordnung:
Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über die Verlängerung, Aufhebung und Verkürzung der allgemeinen Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften und für öffentliche Vergnügungsstätten sowie für Jahrmärkte, Kirmesveranstaltungen, Schützenfeste, Maifeste und ähnliche Veranstaltungen für das Gebiet der Gemeinde Langerwehe (Sperrzeitverordnung)
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Langerwehe empfiehlt dem Rat einstimmig, den 

Erlass der aufgeführten ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß der Entwurfsfassung zu

beschließen. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung:
Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über allgemeine Ausnahmen vom Verbot der Störung der Nachtruhe und vom Verbot der Lärmbelästigungen durch Tonwiedergabegeräte aus Anlass des Jahreswechsels, während der Karnevalstage und anlässlich von Volksfesten, Volksbelustigungen und ähnlichen Veranstaltungen in der Gemeinde Langerwehe (Lärmverordnung)
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Langerwehe empfiehlt dem Rat einstimmig, den 

Erlass der aufgeführten ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß der Entwurfsfassung zu

beschließen. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung:
Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet der Gemeinde Langerwehe
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Langerwehe empfiehlt dem Rat einstimmig, den 

Erlass der aufgeführten ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß der Entwurfsfassung zu

beschließen. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:
Mitteilungen und Anfragen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.
B)
Nichtöffentliche Sitzung
Zu Punkt 12 der Tagesordnung:
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Zu Punkt 13 der Tagesordnung:
Grundstücksangelegenheit






hier: Verkauf eines Wohnhauses

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, das Wohnhaus zu verkaufen. 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung:
Mitteilungen und Anfragen

Bürgermeister Göbbels gibt Hinweise zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 und zum Thema Breitbandverkabelung 
Langerwehe, den 09. Dezember 2010


              gez.                                 




    gez.
           ( Göbbels )




 

 ( Dick )

         Bürgermeister



          
        
        Schriftführerin
